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Nr. 4 mIttwocH, 22. 1. 2020Neues Adressbuch 2020/2021
Im Frühjahr 2020 wird vom Adressbuchverlag RUF in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Ingolstadt das Ingolstädter Adressbuch neu herausgegeben. 
Es wird ein nach Alphabet und Straßen gegliedertes Einwohnerverzeichnis, 
einen Firmen- und Branchenteil, einen Behördenwegweiser sowie ein Ver-
zeichnis von Vereinen und Verbänden enthalten.
Nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes ist die Stadt Ingolstadt be-
rechtigt, dem Verlag den Namen und die Anschrift aller Einwohner über 18 
Jahre mitzuteilen. Jeder Einwohner, der seinen Adresseintrag im Adressbuch 
nicht wünscht, hat die Möglichkeit seiner Eintragung in das Adressbuch zu wi-
dersprechen. Dieser Widerspruch muss schriftlich beim Bürgeramt der Stadt 
Ingolstadt, Postfach 21 09 64, 85024 Ingolstadt oder während der allgemei-
nen Öffnungszeiten zur Niederschrift im Bürgeramt eingereicht werden. Ein 
Musterschreiben ist auch im Internet unter der Adresse www.ingolstadt.de/
adressbuch-formulare.htm abrufbar.
Für den Fall, dass im Melderegister der Stadt Ingolstadt bereits eine allge-
meine Auskunftssperre oder ein entsprechender Widerruf eingetragen sein 
sollte, ist ein neuer Antrag nicht erforderlich.
Der Widerspruch muss spätestens bis um 16. März 2020 bei der Stadt Ingol-
stadt eingereicht werden.
Firmen, Handel- und Gewerbebetreibende oder freiberuflich Tätige, die im 
Branchenverzeichnis nicht erscheinen wollen, müssen dies ebenfalls bis spä-
testens zum 16. März 2020 dem Amt für Ausländerwesen und Migration der 
Stadt Ingolstadt schriftlich mitteilen.
Unterlagen, die an Vereine und Verbände zur Überprüfung zugesandt werden, 
bitten wir umgehend an die Adressbuchverlagsgesellschaft RUF KG, Haydnstr. 
1, 80336 München, Tel.: 089/54418340, Fax: 089/533556, zurückzuschicken, da 
sonst keine Eintragung erfolgen kann.
Stichtag hierfür ist der 20. März 2020.
Vereine, Verbände und Interessengruppen, die neu in das Adressbuch aufge-
nommen werden wollen, können dies ebenfalls bis zum 20. März 2020 beim 
Amt für Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten der Stadt In-
golstadt schriftlich beantragen.
Ab sofort nehmen auch Beauftragte des Adressbuchverlages RUF Werbeinse-
rate und gebührenpflichtige Einträge entgegen, soweit sie zu den kostenlo-
sen Grundeinträgen zusätzlich gewünscht werden.
Weitere Auskünfte erteilt die Stadt Ingolstadt, Amt für Ausländerwesen und 
Migration unter Tel.: 0841/305-1531 (vormittags).

Bekanntmachung 
bezüglich der Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses der Wahl des Stadtrats 
und des Oberbürgermeisters in der Stadt 

Ingolstadt (Wahltermin: 15.03.2020)
1. Verkündigung des vorläufigen Wahlergebnisses am 16.03.2020
Die Wahlleitung der Stadt Ingolstadt wird das vorläufige Wahlergebnis der 
Wahl des Oberbürgermeisters und des Stadtratsam 16.03.2020 ab 11.00 Uhr 
durch Aushang an der Schautafel am Eingang des Neuen Rathauses (Glas-
fenster rechts vor dem Haupteingang) in 85049 Ingolstadt, Rathausplatz 4, 
öffentlich verkünden. Die Bekanntmachung ist auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten des Rathauses einsehbar. Die Feststellung des endgültigen Wahler-
gebnisses zu einem späteren Zeitpunkt ist dem Wahlausschuss vorbehalten.
2. Beginn der Frist für die Ablehnung der Wahl durch gewählte Personen
Die in der Nr. 1 beschriebene Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses ist 
maßgeblich für den Beginn der einwöchigen Frist gemäß Art. 47 Abs. 1 Satz 
1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes, innerhalb der gewählte Perso-
nen schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlamt der Stadt Ingolstadt die 
Wahl ablehnen können.

Satzung für die öffentliche 
Betriebswasserversorgungseinrichtung der 

Ingolstädter Kommunalbetriebe, Kommunalunter-
nehmen (KU) der Stadt Ingolstadt 

(Betriebswasserabgabesatzung - BWAS -)
vom 18. Dezember 2019

Aufgrund von
 -   Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 
38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, und

 -   § 2 Abs. 3 Buchst. b) der Unternehmenssatzung für das Kommunalun-
ternehmen „Ingolstädter Kommunalbetriebe, Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Ingolstadt vom 25. August 2008 (AM Nr. 38 vom 17. 
September 2008), die zuletzt durch Satzung vom 24. August 2015 (AM 
Nr. 36 vom 02. September 2015) geändert worden ist,

erlassen die Ingolstädter Kommunalbetriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Kommunalunternehmen (KU) der Stadt Ingolstadt (nachfolgend INKB) fol-
gende 

Satzung:

§ 1 
Öffentliche Einrichtung zur Betriebswasserversorgung

 (1)  Die INKB betreiben eine Betriebswasserversorgungseinrichtung für 
das Gebiet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 507 II Ä I „Am Wes-
terberg“ sowie für das Gebiet im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 
509 “Etting-Steinbuckl“, beide im Ortsteil Etting der Stadt Ingolstadt, 
als eine öffentliche Einrichtung. Das Versorgungsgebiet ist im Lage-
plan in Anlage zu dieser Satzung dargestellt. Das Betriebswasser er-
füllt keine Trinkwasserqualität.

 (2)  Art und Umfang der Betriebswasserversorgungseinrichtung bestim-
men die INKB. 

 (3)   Zur Betriebswasserversorgungseinrichtung der INKB gehören auch 
die Grundstücksanschlüsse, die im öffentlichen Straßengrund lie-
gen, sowie die Wasserzähler.

§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer

 (1)   Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammen-
hängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundei-
gentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaft-
liche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 
Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berück-
sichtigen.

 (2)  Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten 
auch für Erb-bauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grund-
stücks dinglich Berechtigte (nachfolgend: Anschlussnehmer). Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; 
sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeu-
tung:
 1. Betriebswasserversorgungsanlagen
   sind die Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und 

Druckerhöhung sowie zum Transport von Betriebswasser einschließ-
lich aller technischen Hilfsanlagen, ferner Versorgungsleitungen ein-
schließlich aller Nebenanlagen sowie Grundstücksanschlüsse.

 2. Versorgungsleitungen
   sind Leitungen zur Versorgung der Grundstücke mit Betriebswasser, 

von denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.
 3. Grundstücksanschlüsse (=Hausanschlüsse)
   sind die Wasserleitungen von der Abzweigestelle der Versorgungslei-

tung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrich-
tung an der Versorgungsleitung und enden mit der Hauptabsperrvor-
richtung. Gemeinsame Grundstückshausanschlüsse bestehen aus der 
Verbindungsleitung zur Versorgungsleitung und den von der Verbin-
dungsleitung abzweigenden Leitungen zum jeweiligen Grundstück; 
sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung an der Versorgungsleitung 
und enden mit der jeweiligen Hauptabsperrvorrichtung.

 4. Anschlussvorrichtung
   ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, 

umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher Absperr-
armatur, oder Abzweig mit Absperrarmatur, samt den dazugehörigen 
technischen Einrichtungen.

 5. Hauptabsperrvorrichtung
   ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nach-

folgende Betriebswasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzäh-
ler abgesperrt werden kann.

 6. Übergabestelle 
   ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Hauptabsperrvor-

richtung im Grundstück/Gebäude. (Sondervereinbarungen sind mög-
lich)

 7. Wasserzähler
   sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolu-

mens. Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler.

 8. Anlagen des Grundstückseigentümers  
    (=Verbrauchsleitungen)
   sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder Gebäu-

den hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch Eigengewin-
nungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im gleichen Ge-
bäude befinden.

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht

 (1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück, 
welches durch eine Betriebswasserversorgungsleitung erschlossen 
ist, nach Maßgabe dieser Satzung an die Betriebswasserversorgungs-
anlage angeschlossen und mit Betriebswasser beliefert wird.

 (2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Betriebswasserversorgungsleitung er-
schlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder ländergesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche Grundstücke 
durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmen die 
INKB.

 (3)  Die INKB können den Anschluss eines Grundstücks an eine beste-
hende Versorgungs-leitung versagen, wenn die Wasserversorgung 
wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen, 
betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen der INKB erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es 
sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, 
die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Ver-
langen Sicherheit.

 (4)  Die INKB können das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen 
ausschließen oder einschränken.

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang

 (1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grund-
stücke, auf denen Betriebswasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Betriebswasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

 (2)  Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt nicht für Grundstücke im Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 507 II Ä I „Am Westerberg“ sofern diese bis-
lang nicht an die öffentliche Betriebswasserversorgungsanlage an-
geschlossen worden sind. Diese Grundstücke sind jedoch dann an die 
öffentliche Brauchwasserversorgungsanlage anzuschließen wenn

  -   das auf dem Grundstück befindliche Wohngebäude umfassend sa-
niert wird oder

  -   wenn nach Abbruch des Wohngebäudes ein neues Wohngebäude 
auf dem Grundstück errichtet wird.

 (3)  Die INKB können schriftlich eine angemessene Frist zur Herstellung 
des Anschlusses setzen.

 (4)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Betriebswasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Betriebs-
wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 

§ 5a  
Übergangsregelung für Grundstücke im Gebiet des  

Bebauungsplanes Nr. 507 Ä II „Am Westerberg“

Für Grundstücke im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 507 Ä II „Am Wester-
berg“, die vor Inkrafttreten dieser Satzung im Rahmen des Pilotprojektes 
„Zentrale Betriebswasserversorgung – Modellgebiet Etting-Westerberg“ an 
die Betriebswasserversorgungsanlage der INKB angeschlossen worden sind 
gelten die Regelungen des Pilotprojektes. Die Regelung gemäß Satz 1 ist auf 
einen Zeitraum von 5 Jahren - gerechnet ab individuellem Baubeginn - be-
fristet; nach diesem Zeitraum gelten für diese Grundstücke uneingeschränkt 
die Regelungen dieser Satzung.

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

 (1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf 
Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Be-
nutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei den INKB einzu-
reichen.

 (2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Wi-
derrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht

 (1)  Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimm-
ten Verbrauchs-zweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die 
öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
andere Rechtsvorschriften entgegenstehen.

 (2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.
 (3)  Abs. 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und 

Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.
 (4)  Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsan-

lage hat der Grund-stückseigentümer den INKB Mitteilung zu ma-
chen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an 
die öffentliche Betriebswasserversorgung weiterbetrieben werden 
soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von 
seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentli-
che Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

§ 8 
Sondervereinbarungen

  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder ver-
pflichtet, so können die INKB durch Vereinbarung ein besonderes Benut-
zungsverhältnis begründen. Für diese gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-chend, soweit 
nicht die Vereinbarung wegen der Besonderheiten des Einzelfalls etwas 
anderes bestimmt.

§ 9 
Grundstücksanschluss

 (1)  Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Ver-
einbarung im Eigentum der INKB.

 (2)  Die INKB bestimmen Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grund-
stücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmen auch, wo 
und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist; je nach den 
örtlichen Verhältnissen können die INKB bestimmen, dass mehrere 
Grundstücke über gemeinsame Grundstücksanschlüsse angeschlos-
sen werden. Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine 
berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert werden, so können die INKB verlangen, dass 
die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in 
einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

 (3)  Der Grundstücksanschluss wird von den INKB hergestellt, unterhal-
ten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Er muss jederzeit 
zugänglich (nicht überbaut) und vor Beschädigungen geschützt sein.

 (4)  Der Grundstückeigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die 
sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. Die INKB 
können hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der Grund-
stückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksan-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen.

 (5)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädi-
gung des Grundstücksanschlusses insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich den INKB mit-
zuteilen.

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers

 (1)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße 
Errichtung, Erwei-terung, Änderung und Unterhaltung der Betriebs-
wasseranlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasser-
zählers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem 
anderen verpflichtet.

 (2)  Die Betriebswasseranlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. Betriebswasseranlage 
und Betriebswasserverbrauchseinrichtung müssen so beschaffen 
sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Ver-
sorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss Wasser verbrauchender 
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf die Gefahr des Grundstücks-
eigentümers.

 (3)  Teile der Betriebswasseranlage, die sich vor dem Wasserzähler befin-
den, können plombiert werden. Ebenso können Anlageteile, die zur 
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Betriebswasseranlage des Grundstückseigentümers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Be-
triebswasseranlage ist nach den Angaben der INKB zu veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Betriebs-
wasseranlage des Grundstückseigentümers

 (1)  Bevor die Betriebswasseranlage des Grundstücks hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind den INKB folgende Unterlagen in 
doppelter Fertigung einzureichen:

  a)   eine Beschreibung der geplanten Betriebswasseranlage des 
Grundstückseigentümers und ein Lageplan,

  b)  der Name des Unternehmers, der die Betriebswasseranlage er-
richten soll,

  c)  Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
  d)  im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten.
   Die einzureichenden Unterlagen haben den bei den INKB aufliegen-

den Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den Bauher-
ren und den Planfertigern zu unterschreiben.

 (2)  Die INKB prüfen, ob die beabsichtigten Betriebswasseranlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so er-
teilen die INKB schriftlich ihre Zustimmung und geben eine Ferti-
gung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Stimmen die INKB nicht zu, setzen sie dem Bauherrn unter 
Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die 
geänderten Unterlagen sind dann erneut einzureichen. Die Zustim-
mung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, 
den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehler-
freie Planung und Ausführung der Anlagen.

 (3)  Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustim-
mung der INKB begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach 
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau-, und wasserrechtli-
chen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

 (4)  Die Errichtung der Betriebswasseranlage und wesentliche Verände-
rungen dürfen nur durch die INKB oder durch ein Installationsunter-
nehmen erfolgen, das im Installateurverzeichnis der INKB oder ei-
nes anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Die 
INKB sind berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 
Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der INKB verdeckt werden; 
andernfalls sind sie auf Anordnung der INKB freizulegen.

 (5)  Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Betriebs-
wasseranlagen bei den INKB über das Installationsunternehmen zu 
beantragen. Der Anschluss der Betriebswasseranlage an das Vertei-
lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die INKB oder 
ihre Beauftragten.

 (6)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 können die INKB Aus-
nahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Betriebswasseranlage des Grundstückseigentümers

 (1)  Die INKB sind berechtigt, die Betriebswasseranlage des Grund-
stückseigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprü-
fen. Sie haben auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu ma-
chen und können deren Beseitigung verlangen.

 (2)  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so sind die INKB berechtigt, 
den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für 
Leib oder Leben sind sie hierzu verpflichtet.

 (3)  Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Betriebs-
wasseranlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 
übernehmen die INKB keine Haftung für die Mängelfreiheit der Be-
triebswasseranlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt haben, die eine Gefahr für Leib oder Leben dar-
stellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

 (1)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben die Beauftrag-
ten der INKB, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt 
zu allen der Betriebswasserversorgung dienenden Einrichtungen zu 
gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ab-
lesen der Wasserzähler und der Prüfung, ob die Vorschriften dieser 
Satzung und die von den INKB auferlegten Bedingungen und Auf-
lagen erfüllt werden, erforderlich ist. Der Grundstückseigentümer, 
ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Mög-
lichkeit vorher verständigt.

 (2)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle 
für die Prüfung des Zustandes der Betriebswasseranlage erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme den INKB mitzuteilen, 
soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

 (3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften den INKB für 
von ihnen ver-schuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer 
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

 (1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Be-
triebswasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Betriebswasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die Betriebswasserversorgung angeschlos-
sen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Betriebswasserversorgung sonst wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

 (2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inan-spruchnahme seines Grundstücks zu benach-
richtigen.

 (3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zu-
mutbar sind. Die Kosten der Verlegung haben die INKB zu tragen, 
soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Betriebswasser-
versorgung des Grundstücks dienen.

 (4)  Wird der Betriebswasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, 
ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der INKB die 
Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 
unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.

 (5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

 (1)  Die INKB stellen das Betriebswasser zu dem in der Gebührensat-
zung zu dieser Satzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Sie lie-
fern das Betriebswasser entsprechend den geltenden Rechtsvor-

schriften und den anerkannten Regeln der Technik unter dem Druck 
und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des 
Versorgungsgebietes üblich sind.

 (2)  Die INKB sind berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Be-
triebswassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwin-
gend erforderlich ist. Die INKB werden eine dauernde wesentliche 
Änderung den Betriebswasserabnehmern nach Möglichkeit mindes-
tens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekanntgeben und 
die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die 
Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Betriebswasseranla-
gen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.

 (3)  Die INKB stellen das Betriebswasser im Allgemeinen ohne Be-
schränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlus-
ses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die INKB 
durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Besei-
tigung ihr nicht zumutbar sind, an der Betriebswasserversorgung 
gehindert sind. Die INKB können die Belieferung ablehnen, men-
genmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen und Bedin-
gungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Be-
nutzungsrechts der anderen Berechtigten erforderlich ist. Die INKB 
dürfen ferner die Lieferung unterbre-chen, um betriebsnotwendige 
Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, geben die INKB Absperrun-
gen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichten 
die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unter-
brechung.

 (4)  Das Betriebswasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleitung von Be-
triebswasser in ein anderes Grundstück bedarf schriftlicher Zustim-
mung der INKB; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwie-
gend versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

 (5)  Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Betriebswasser-
lieferung und für Änderungen des Drucks oder der Beschaffenheit 
des Betriebswassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die INKB 
nicht abwenden können, oder aufgrund behördlicher Verfügungen  
zu veranlassen sind, steht dem Grundstückseigentümer kein An-
spruch auf Minderung ver-brauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Haftung bei Versorgungsstörungen

 (1)  Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung 
der Wasserversor-gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Be-
lieferung erleidet, haften die INKB aus dem Benutzungsverhältnis 
oder aus unerlaubter Handlung im Fall

  1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Grund-stückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von den 
INKB oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verursacht worden ist,

  2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch  Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der INKB 
oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht wor-
den ist,

  3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass der Schaden weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungs-
berechtigten Organs der INKB verursacht worden ist.

   § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

 (2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigen-
tümer das gelieferte Betriebswasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 
weiterleitet, haften die INKB für Schäden, die diesen durch Unter-
brechung der Betriebswasserversorgung oder durch Unregelmäßig-
keiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigen-
tümer.

 (3)  Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücksei-
gentümern anzu-wenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor-
gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 
INKB sind verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen 
über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unterneh-
men zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie ihnen bekannt sind oder von ihnen in zumutbarer Weise auf-
geklärt werden können und ihre Kenntnisse zur Geltendmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist.

 (4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 EURO.
 (5) Schäden sind den INKB unverzüglich mitzuteilen.

§ 17
Wasserzähler

 (1)  Der Wasserzähler ist Eigentum der INKB. Die Lieferung, Aufstellung, 
technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechselung und Ent-
fernung der Wasserzähler sind Aufgaben der INKB; sie bestimmen 
auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstel-
lungsort. Bei der Aufstellung haben die INKB so zu verfahren, dass 
eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie haben den Grund-
stückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interes-
sen zu wahren.

 (2)  Die INKB sind verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentü-
mers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchti-
gung einer einwandfreien Messung möglich ist. Die INKB können 
die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigen-
tümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen.

 (3)  Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und 
die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschul-
den trifft. Er hat den Verlust, Beschädigung und Störungen dieser 
Einrichtungen den INKB unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflich-
tet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu 
schützen. 

 (4)  Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der INKB mög-
lichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der INKB vom 
Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu sor-
gen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

§ 17 a
Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes 

und Betriebs elektronischer Wasserzähler

 (1)  Die INKB setzen nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 GO 
elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul ein und be-
treiben diese.

 (2)  Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nrn. 1 und 2 GO gespeicherte oder ausge-
lesene personenbezogene Daten sind zu löschen, soweit sie für die 
dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Die im Wasser-
zähler vor Ort gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätes-
tens nach zwei Jahren zu löschen, die ausgelesenen personenbezo-
genen Daten spätestens nach fünf Jahren.

 (3)  Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der Funkfunktion 
betrieben werden, werden von einem Beauftragten der INKB mög-
lichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der INKB vom 
Grundstückseigentümer oder Gebührenschuldner selbst ausgelesen. 
Ihre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers. Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass 
die Wasserzähler leicht zugänglich sind.

 (4) Auszug aus der Gemeindeordnung:
  § 24 Abs. 4 GO:
   1In Satzungen nach Abs. 1 Nr. 2 kann für Einrichtungen der Wasser-

versorgung bestimmt werden, dass die Gemeinde berechtigt ist, 

elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul einzusetzen 
und zu betreiben. 2In einem elektronischen Wasserzähler dürfen nur 
Daten gespeichert und verarbeitet werden, die zur Erfüllung der 
Pflichtaufgabe der Wasserversorgung und zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit und Hygiene der gesamten Wasserversorgungs-
einrichtung erforderlich sind. 3Die gespeicherten Daten dürfen nur 
ausgelesen und verwendet werden

  1.  zur periodischen Abrechnung oder Zwischenabrechnung des Was-
serverbrauchs und

  2  anlassbezogen, soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren 
für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungseinrich-
tung und zur Aufklärung von Störungen im Wasserversorgungs-
netz erforderlich ist.

   4Jahresverbrauchswerte dürfen ferner zur Berechnung und Festset-
zung der Gebühren für die Benutzung einer Abwasserbeseitigungs-
einrichtung ausgelesen und verwendet werden. 5Soll ein Wasser-
zähler mit Funkmodul eingesetzt werden, weist die Gemeinde den 
Gebührenschuldner und den Eigentümer des versorgten Objekts 
spätestens drei Wochen vorher in einer verständlichen und von an-
deren Informationen getrennten Form darauf hin, dass sie oder ein 
berechtigter Nutzer dem Betrieb eines Wasserzählers unter Verwen-
dung der Funkfunktion innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wo-
chen nach Zugang des Hinweises jeweils unabhängig voneinander 
schriftlich widersprechen können. 6Übt einer der Berechtigten das 
Widerspruchsrecht fristgerecht aus, darf ein elektronischer Wasser-
zähler nicht unter Verwendung der Funkfunktion betrieben werden. 
7Die Sätze 5 und 6 finden keine Anwendung, soweit in einem ver-
sorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemeinsamen Wasserzäh-
ler haben.

§ 18
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

 (1)  Die INKB können verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf ei-
gene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeig-
neten Wasserzählschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn

  1. das Grundstück unbebaut ist oder
  2.  die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen er-

folgt, die unverhältnismäßig lang oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder

  3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

 (2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

 (3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für 
ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchti-
gung einer einwandfreien Messung möglich ist.

§ 19
Nachprüfung von Messeinrichtungen

 (1)  Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich aner-
kannte Prüfstelle im Sinn des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlan-
gen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht 
bei den INKB, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.

 (2)  Die INKB brauchen dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzäh-
ler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich ver-
pflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die ge-
setzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 20
Änderungen; Einstellung des Betriebswasserbezuges

 (1)  Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist den INKB unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen.

 (2)  Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Betriebs-
wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbe-
zug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, 
so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbe-
zugs schriftlich den INKB  zu melden.

 (3)  Will ein zum Anschluss oder Benutzung Verpflichteter den Betriebs-
wasserbezug einstellen, hat er bei den INKB Befreiung nach § 6 zu 
beantragen.

§ 21
Einstellung der Betriebswasserlieferung

 (1)  Die INKB sind berechtigt, die Betriebswasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung 
betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung er-
forderlich ist, um 

  1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder An-
lagen abzuwenden,

  2.  den Verbrauch von Betriebswasser unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder

  3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 
Rückwirkung auf Einrichtungen der INKB oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

 (2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung 
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, sind die INKB berech-
tigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Die INKB können mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen.

 (3)  Die INKB haben die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, 
sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 22
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße be-
legt werden, wer
 1.  den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) 

zuwiderhandelt,
 2.  eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 21 Abs. 1 und 2 

festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflicht verletzt,
 3.  entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der  INKB mit den Installati-

onsarbeiten beginnt,
 4.  gegen die von der INKB nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Ver-

brauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt.

§ 23
Anordnung für den Einzelfall, Zwangsmittel

 (1)  Die INKB können zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.

 (2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 24
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Februar 2020 in Kraft.
Ingolstadt, den 18. Dezember 2019
Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Dr. Thomas Schwaiger
Vorstand



 AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Gymnasium 

Gaimersheim für das Haushaltsjahr 2020
I.

Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband Gymnasium 
Gaimersheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  859.500 €
und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  465.500 €
festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht 
aufgenommen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
wird auf  0 €
festgesetzt.

§ 4
(1)  Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht ge-

deckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen
 auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden soll
 (Betriebskostenumlage), wird auf 793.035 €
 (Umlagesoll) festgesetzt.
(2)   Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht ge-

deckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen
 auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden soll
 (Investitionsumlage), wird auf    355.500 €
 (Umlagesoll) festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf   100.000 €
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gem. Art. 40 Absatz 1 
KommZG und Art. 65 Absatz 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung öffentlich bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Gymnasium Gaimersheim im Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, Zimmer 110, 
85072 Eichstätt, während der allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsicht bereit.
Eichstätt, den 13.01.2020
Zweckverband Gymnasium Gaimersheim
gez. Anton Knapp
Verbandsvorsitzender

Vorhabenbezogener Bebauungs- und
Grünordnungsplan Nr. 206 Ä II

„Areal Körnermagazin“ und Änderung
des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren

Der Stadtrat hat am 05.12.2019 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes Nr. 206 Ä II „Areal Körnermagazin“ und die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Rahmen eines Parallelverfahrens beschlossen.
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungs-
planes umfasst ganz oder teilweise (*) die Grundstücke mit den Flurstücks-
nummern 3096/23*, 3096/37*, 3096/182, 3096/183*, 3096/240*, 3096/245*, 
3096/251*, 3096/252*, 3096/255*, 3096/261*, 3096/262* und 3096/264* der 
Gemarkung Ingolstadt.
Der vorhabenbezogene Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 206 Ä II „Areal 
Körnermagazin“ ändert einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 206 „Zwi-
schen Esplanade und Unterem Graben“.
Kurzvortrag:
Das Plangebiet erfährt seit dem Weggang der jahrzehntelangen Nutzung als 
Produktionsstätte eine städtebauliche Mindernutzung. Trotz zahlreicher Nachfol-
genutzungen in den seit 2010 denkmalgeschützten Gebäuden Remise und Kör-
nermagazin ist ein erheblicher baulicher Verfall zu beobachten. Beide Gebäude 
sind stark sanierungsbedürftig. Der Grundstückseigentümer ist seit längerem be-
strebt, den baulichen Missstand zu beheben. In Zusammenarbeit mit dem Stadt-
planungsamt führte der Vorhabenträger im Jahr 2018 eine städtebauliche Plan-
studie durch. Darin wurden städtebauliche Vorschläge für die Neuordnung und 
Aktivierung des Gebiets unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Gebäude-
bestandes erarbeitet. Das hieraus entstandene Konzept wurde am 20.03.2019 im 
Gestaltungs- und Planungsbeirat und am 09.04.2019 bei einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung vorgestellt und positiv aufgenommen. Auf dieser Grund-
lage soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan entwickelt werden.
Die JKV Immobilien 50 GmbH hat als Vorhabenträger die Einleitung eines Ver-
fahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünord-
nungsplans zur planungsrechtlichen Absicherung des Baurechts beantragt. 
Geplant ist die Errichtung verschiedener Gebäude und die Umnutzung der Bau-
denkmale Körnermagazin und Artillerieremise, die dem Wohnzweck (Wohnun-
gen, Boardinghouse, Studentisches Wohnen usw.), der Unterbringung von Ge-

werbebetrieben (Büros, Beherbergungsbetriebe, Handelsbetriebe usw.) und 
sozialen, kulturellen und ähnlichen Nutzungen dienen sollen.
Neben der Sanierung der denkmalgeschützten Artillerieremise und des Körner-
magazins soll das Areal städtebaulich erneuert werden, so dass an dieser Stelle 
ein neues Stadtquartier entsteht. Ausgehend von den wertvollen Bestands-
bauten Körnermagazin und Artillerieremise wird das Areal durch Neubauten 
ergänzt und neu gestaltet.
Der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. 206 „Zwischen Esplanade und Unterem 
Graben“ setzt auf den Grundstücken ein „sonstiges Sondergebiet – Fachhoch-
schule“ fest. Eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans ist zur pla-
nungsrechtlichen Absicherung der beschriebenen Bauvorhaben erforderlich, 
da auf Grund der Festsetzungen, insbesondere Art und Maß der baulichen Nut-
zung, die Planung sonst nicht verwirklicht werden könnte. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt stellt in dem betroffenen Bereich 
Sonderbauflächen mit kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrich-
tungen dar. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfah-
ren durchgeführt.
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB:
Für die vorgenannte Bauleitplanung ist die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Zu diesem 
Zweck liegen die Planunterlagen in der Zeit vom 27.01.2020 – 28.02.2020 zur 
Einsichtnahme und Erörterung für die Allgemeinheit öffentlich aus und können 
im 1. Stock des Technischen Rathauses (Spitalstraße 3) an der Anschlagtafel des 
Stadtplanungsamtes während der allgemeinen Dienststunden oder auf der In-
ternetseite www.ingolstadt.de/bauleitplanverfahren eingesehen werden. 
Äußerungen zur dargelegten Planung können während dieser Frist abgegeben werden. 

Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 
206 Ä II „Areal Körnermagazin“

Lageplan zur Flächennutzungsplanänderung

Wir suchen anlässlich der
Verkehrserhebungen 2020 Studenten

für die Durchführung von Verkehrszählungen. Ihre Arbeitszeit ist flexibel: An 
verschiedenen Wochentagen und mit wechselnden Einsatzzeiten zwischen 
dem 14. Februar 2020 und dem 15. März 2020.

Interesse?
Dann melden Sie sich einfach per E-Mail personal@invg.de bei uns. 

Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH 
Am Nordbahnhof 3, 85049 Ingolstadt

Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Oktober 2018 bis 30. September 2019, 

der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR
Der Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR hat in seiner Sitzung 
am 26.11.2019 mit Genehmigung des Stadtrates am 05.12.2019 den vorgeleg-
ten Jahresabschluss und Lagebericht der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR für 
das Wirtschaftsjahr 2018/19 zur Kenntnis genommen, festgestellt und beschlos-
sen, dass der Bilanzverlust der INKB von EUR 4.837.492,92 ( Jahresverlust EUR 
3.279.544,08 zuzüglich Verlustvortrag aus dem Vorjahr EUR 1.557.948,84) in Höhe 
von EUR 3.922.102,44 von der Stadt Ingolstadt ausgeglichen wird. Der Restbetrag 
wird bei INKB in Höhe von EUR 525.407,00 durch Rücklagenauflösung gedeckt 
und in Höhe von EUR 389.983,48 auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, 
Nürnberg, hat den Jahresabschluss geprüft und folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die lngolstädter Kommunalbetriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt lngolstadt
VERMERK OBER DIE PROFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der lngolstädter Kommunalbetriebe, Anstalt 
des öffentlichen Rechts der Stadt lngolstadt - bestehend aus der Bilanz zum 
30. September 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der lngolstädter Kommunal 
betriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt lngolstadt für das Geschäfts-
jahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse
–  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung Bay i.V.m. den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtliehen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 30. September 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 und

–  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft. ln allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Kommunalunternehmensverordnung Bay i.V.m. den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit§ 317 HGB und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtliehen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung Bay 
i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtliehen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung Bay i.V.m. 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können.
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
- falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 GO Bay unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
–    identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

–    gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

–    beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

–    ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

–    beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

–    beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Un-
ternehmens.

–    führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.
Nümberg, den 14. November 2019



 AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT

PKF Fassalt Schlage
Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Rechtsanwälte

            Jahn         Sommer
   Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
(Der vorstehende Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 
30. September 2019 (Bilanzsumme EUR 326.909.355,70; Jahresfehlbetrag EUR 
3.279.544,08) und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 der lngolstädter 
Kommunalbetriebe, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt lngolstadt, lngolstadt.)
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden von Montag, den 27. Januar 2020, 
bis Dienstag, den 4. Februar 2020 in der Geschäftsstelle der Ingolstädter Kommu-
nalbetriebe AöR, Ringlerstr. 28, 85057 Ingolstadt, Zimmer 1202 / 2. Stock, ausgelegt 
und können während dieser Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eingesehen werden.

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Leistung nach VgV im 
Offenen Verfahren (EU) zu vergeben: 
Neubau Kita Waldeysenstraße: 
- Holzfassade, Nr. 665-0102-2020-B-IN 
Einreichungstermin: 19.02.2020 um 10:45 Uhr 
- Innentüren, Nr. 665-0105-2020-B-IN 
Einreichungstermin: 19.02.2020 um 11:15 Uhr 
Ausführungsort: Ingolstadt. Abwicklung der Ausschreibung über das Baurefe-
rat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-
Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabe-
plattform www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt folgende Leis-
tung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben: 

Neubau Digitales Gründerzentrum (DGZ)- Sanierung Holzfenster, Holzdie-
len, Nr. KOB-005-2019 
Einreichungstermin: 09.03.2020 um 10:45 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt 
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt 
Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de 
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt folgende Leis-
tung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben: 
      Neubau Digitales Gründerzentrum (DGZ)- Sanierung Metallfenster,

Metallbauteile, Nr. KOB-006-2019 
Einreichungstermin: 09.03.2020 um 11:15 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt 
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt 
Tel. (0841) 305-2450, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de 
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Erhebung eines Erschließungsbeitrages
Folgende Teilmaßnahmen wurden abgeschlossen:
Straße von bis Teilmaßnahmen
Melli-Beese-Straße Hartingerstr. Spitalhofstr.  Erwerb der Erschließungs-

flache, Herstellung der Fahr-
bahn, Entwasserung der 
Erschließungsanlage, Be-
leuchtungseinrichtung

Gemäß Baugesetzbuch und der Erschließungsbeitragssatzung werden daher 
für o.g. Maßnahmen Erschließungsbeiträge erhoben, sobald die Vorausset-
zungen für die Verteilung des Aufwandes vorliegen.

Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 der 
Freiwilligen Feuerwehr Mailing-Feldkirchen e. V.

am Sonntag, 2. Februar 2020, um 14.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 
2.   Totengedenken
3.  Bericht des Vorsitzenden
4.   Bericht des Kassiers
5.   Kassenrevision
6.   Bericht des Schriftführers
7.   Bericht des Kommandanten
8.   Vorschau des Vorsitzenden auf 2020
9.  Ehrungen
10. Neuwahl des Vorstandes und der Beisitzer
11.   Verschiedenes, Wünsche und Anfragen

Bekanntmachung
ln der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 wurden bei folgenden Ge-
schäftsstellen der Sparkasse lngolstadt Eichstätt Geldbeträge gefunden:

Geschäftsstelle Hauptstelle Ingolstadt
Geschäftsstelle Zuchering
Stadtgebiet Ingolstadt
Geschäftsstelle Am Stein
Stadtgebiet Ingolstadt

Geschäftsstelle Denkendorf
Landkreis Eichstätt
Geschäftsstelle Berliner Straße
Stadtgebiet Ingolstadt
Geschäftsstelle Am Audikreisel
Stadtgebiet Ingolstadt

Kunden, die in den genannten Geschäftsräumen der Sparkasse Geld verlo-
ren haben, werden gebeten, ihre Ansprüche bis spätestens 30.04.2020 bei der 
Sparkasse lngolstadt Eichstätt anzumelden.
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